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wege erreichbar sein. Der erste Rettungsweg muß in Nutzungseinhei
ten, die nicht zu ebener Erde liegen, über mindestens eine notwendige 
Treppe führen; der zweite Rettungsweg kann eine mit Rettungsgerä
ten der Feuerwehr erreichbare Stelle oder eine weitere notwendige 
Treppe sein. Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die 
Rettung über einen Treppenraum möglich ist, in den Feuer und Rauch 
nicht eindringen können (Sicherheitstreppenraum). Gebäude, deren 
zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt und 
bei denen die Oberkante der Brüstungen notwendiger Fenster oder 
sonstiger zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als 8 m über der 
festgelegten Geländeoberfläche liegt, dürfen nur errichtet werden, 
wenn die erforderlichen Rettungsgeräte der Feuerwehr vorgehalten 
werden.

(5) Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung 
Blitzschlag leicht eintreten oder zu schweren Folgen führen kann, 
sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen.

§ 18

Wärmeschutz, Schallschutz und Erschütterungsschutz

(1) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung und den klimatischen 
Verhältnissen entsprechenden Wärmeschutz haben.

(2) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung entsprechenden Schall
schutz haben. Geräusche, die von ortsfesten Einrichtungen in bauli
chen Anlagen oder auf Baugrundstücken ausgehen, sind so zu 
dämmen, daß Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht 
entstehen.

(3) Erschütterungen oder Schwingungen, die von ortsfesten Einrich
tungen in baulichen Anlagen oder auf Baugrundstücken ausgehen, 
sind so zu dämmen, daß Gefahren oder unzumutbare Belästigungen 
nicht entstehen.

§ 19

Verkehrssicherheit

(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht
überbauten Flächen von bebauten Grundstücken müssen verkehrssi
cher sein. f

(2) Die Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrs darf 
durch bauliche Anlagen oder ihre Nutzung nicht gefährdet werden.

§20

Dauerhaftigkeit

Jede bauhche Anlage und ihre Teile müssen bei ordnungsgemäßer 
Instandhaltung die allgemeinen Anforderungen der §§ 15 bis 19 ihrem 
Zweck entsprechend angemessen dauerhaft erfüllen.
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§21

Bauprodukte, Einrichtungen und Bauarten

(1) Bauprodukte und Einrichtungen, die bei der Errichtung, Ände
rung, Instandsetzung und Instandhaltung von baulichen Anlagen 
verwendet werden, müssen den Anforderungen dieses Gesetzes und 
den Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes entsprechen. Sie sind 
brauchbar, wenn sie diesen Anforderungen sowie den Anforderungen 
sonstiger öffentlicher Vorschriften entsprechen.

(2) Bei Bauprodukten, deren Herstellung in außergewöhnlichem 
Maß von der Sachkunde und Erfahrung der damit betrauten Personen 
oder von einer Ausstattung mit besonderen Vorrichtungen abhängt, 
kann die oberste Bauaufsichtsbehörde oder die von ihr bestimmte 
Behörde vom Hersteller den Nachweis verlangen, daß er über solche 
Fachkräfte und Vorrichtungen verfügt

§22

Neue Bauprodukte und Bauarten

• (1) Bauprodukte und Bauarten, die noch nicht allgemein gebräuch
lich und bewährt sind (neue Bauprodukte und Bauarten) dürfen nur 
verwendet oder angewendet werden, wenn ihre Brauchbarkeit im 
Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 1 nachgewiesen ist

(2) Der Nachweis nach Absatz 1 kann durch eine allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung (§ 23) oder ein Prüfzeichen (§ 24) geführt 
werden. Wird er nicht auf diese Weise geführt, so bedarf die 
Verwendung oder Anwendung der neuen Bauprodukte und Bauarten 
im Einzelfall der Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehörde oder 
der von ihr bestimmten Behörde. Die oberste Bauaufsichtsbehörde 
kann für genau begrenzte Fälle allgemein festlegen, daß ihre 
Zustimmung nicht erforderlich ist. Für prüfzeichenpflichtige Baupro
dukte (§ 24) kann der Nachweis nach Absatz 1 nur durch das 
Prüfzeichen erbracht werden.

(3) Der Nachweis nach Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn die 
neuen Bauprodukte und Bauarten den von der obersten Bauaufsichts
behörde durch öffentliche Bekanntmachung eingeführten Techni
schen Baubestimmungen entsprechen, es sei denn, daß die oberste 
Bauaufsichtsbehörde diesen Nachweis verlangt hat

§23

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung neuer Bauprodukte 
und Bauarten

(1) Für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen für 
neue Bauprodukte und Bauarten ist die oberste Bauaufsichtsbehörde 
oder eine von ihr bestimmte Behörde zuständig.

(2) Die Zulassung ist bei der obersten Bauaufsichtsbehörde oder bei 
der von ihr bestimmten Behörde zu beantragen. Die zur Begründung 
des Antrags erforderlichen Unterlagen sind beizufügen. § 67 Absatz 2 
gilt entsprechend.

(3) Probestücke und Probeausführungen, die für die Prüfung der 
Brauchbarkeit der Bauprodukte und Bauarten erforderlich sind, sind 
vom Antragsteller zur Verfügung zu stellen und durch Sachverständi
ge zu entnehmen oder unter ihrer Aufsicht herzustellen. Die Sachver
ständigen werden von der obersten Bauaufsichtsbehörde oder der 
von ihr bestimmten Behörde oder im Einvernehmen mit der obersten 
Bauaufsichtsbehörde oder von ihr bestimmten Behörde bestimmt

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde oder die von ihr bestimmte 
Behörde ist berechtigt, für die Durchführung der Prüfung eine 
bestimmte technische Prüfstelle sowie für die Probeausführungen eine 
bestimmte Ausführungsstelle und Ausführungszeit vorzuschreiben.

(5) Die Zulassung wird auf der Grundlage des Gutachtens eines 
Sachverständigenausschusses erteilt, und zwar widerruflich für eine 
Frist, die fünf Jahre nicht überschreiten soll. Bei offensichtlich 
unbegründeten Anträgen braucht ein Gutachten nicht eingeholt zu 
werden. Die Zulassung kann unter Anordnungen erteilt werden, die 
sich vor allem auf die Herstellung, die Baustoffeigenschaften, die 
Verwendung und Anwendung, die Kennzeichnung, die Überwachung, 
die Weitergabe von Zulassungsabschriften und die Unterrichtung der 
Abnehmer beziehen. Die Zulassung kann auf Antrag um jeweils bis 
zu fünf Jahren verlängert werden; § 72 Absatz 2 Satz 2 gilt entspre
chend. Sie ist zu widerrufen, wenn sich die neuen Bauprodukte oder 
Bauarten nicht bewähren.

(6) Zulassungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland gelten 
auch im Land...

(7) Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

(8) Eine Überprüfung der Brauchbarkeit der neuen Bauprodukte 
und Bauarten für den Verwendungszweck ist nicht erforderlich, wenn 
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt ist Soweit es im 
Einzelfall erforderlich ist, kann die Bauaufsichtsbehörde Auflagen 
machen oder allgemein bauaufsichtlich zugelassene Bauprodukte und 
Bauarten ausschließen.


